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BUND}~SMINISTERIUM 

FUn UN'fERRICHT UND KUNS'!' 

ZI.10.000/14-Parl!75 Wien, am 5. Juni 1975 

An die 
Parlamentsdirektion 

Parlament 
1017 Wie n 

2,()~'f / A. B. 
zu !&02,"t-- /J~ 
Präs. amJ .. 1:..JmiL.1ll75 

. Die schriftliche parlamentarische Anfrage 
Nr.2027!J-NR/75, betreffend Teilzeitbeschäftigung, die 
die Abgeordneten f1ELTER und Genossen am 11. April 1975 
an mich richteten, beehre ich mich ~.yie folgt zu beant
worten: 

Grund.sätzliches: 

a) Als "teilzeitbeschäftigt" im Sinne der Anfrage wurden 
nur jene Bedienstete gezählt, die in einem ständigen 
Dienstverhältnis zum Bund stehen, nicht aber die volle 
Wochenstundenanz.ahl beschäftigt sind. 

b) zur Schaffung einer einheitlichen Vergleichsbasis 
wurde bei der Beantwortung der Fragen 1 und 2 jeweils 
der 1. April als Stichtag angenommen. 

ad 1 und 2) 

Teilzeit- ARS Lehrpersonen. techno frauen- kaufm. Päd. 
. beschäftigte an Bildungs- berufl. Akad • 
im· Jahr anstalten . Lehran-

stalten 

1969 . 1335 187 362 341 219 175 
1Q?4 1931 ~Q~ 519 706 534 ?~~ 

. ". -,,- --'" 

Son-
stige 

684 
A~n 
-..,1'.- . 
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ad 3) Die bisher "im Zusammenhang mit der Teil-· 
zeitbeschäftigung" gewonnenen Erfahrungen zeigen, daß der 
Ein.satz von teilzeitbeschäftigten Bed.ienstetennur in einzel
nen Dienstbereichen meines Ressorts möglich ist. Für alle 
diese Fälle ka~~ mit der Einstellung von Vertragsbediensteten, 
deren Dienstrecht die Möglichkeit einer l1!eilzeitbeschäftigung 
vorsieht, da Auslangen gefunden werden. 

Für die in einem öffentlich-rechtlichen Dienst
verhältnis stehenden Bundesbediensteten kann die Ein.führung 
einer "Teilzeitbeschäftigung lt aus rechtlichen und person.al
politischen überlegungen nicht in Erwägung gezogen werd~n. 
Neben diesen Erwägungen muß auch jene Platz greifen, daß 
sieh der öffentliche Dienst nach den Bedürfnissen der Öffent
lichkeit zu richten hat; ein Grundsatz der bei der Einführung 
von Teilzeitbeschäftigung auch für d.as öffentlich-rechtliche 
Dienstverhältnis in Frage gestellt \verden könnte. 
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